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EU-Verordnungen§

Verordnung […] über LebensmittelhygieneVO (EG) 852/2004

v. 29.04.2004 (ABl. L 139 S.1), geändert durch VO (EU) 2021/382 v. 03.03.2021 (ABl. L 74 S. 3-6)

1

Gefahrenanalyse und kritische KontrollpunkteArtikel 5

Nachweis(e) über die Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Verfahren nach 
HACCP •Lebensmittelverarbeitung•

Ersteller:

Art. 5 Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 4a)2722

Lebensmittelunternehmer
(1) Die Lebensmittelunternehmer haben ein oder mehrere ständige Verfahren, die auf den HACCP-Grundsätzen beruhen, 
einzurichten, durchzuführen und aufrechtzuerhalten.

(4) Die Lebensmittelunternehmer haben
a) gegenüber der zuständigen Behörde den Nachweis zu erbringen, dass sie Absatz 1 entsprechen; dieser Nachweis 
erfolgt in der von der zuständigen Behörde unter Berücksichtigung der Art und Größe des Lebensmittelunternehmens 
verlangten Form

Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 
4a)

F

Dokument(e) und Aufzeichnung(en) zum Nachweis einer Gefahrenanalyse, Bestimmung 
kritischer Kontrollpunkte und weiterer Maßnahmen (HACCP) •Lebensmittelverarbeitung•

Ersteller:

Art. 5 Abs. 2g)
2866

Lebensmittelunternehmer
(2) Die in Absatz 1 genannten HACCP-Grundsätze sind die Folgenden:
a)-f) […]
g) Erstellung von Dokumenten und Aufzeichnungen, die der Art und Größe des Lebensmittelunternehmens angemessen 
sind, um nachweisen zu können, dass den Vorschriften gemäß den Buchstaben a) bis f) entsprochen wird.

Art. 5 Abs. 2g) F

Verordnung […] zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG; "Bauprodukte-Verordnung 
(BauPVO)"

VO (EU) 305/2011

v. 09.03.2011 (ABl. L 88/5), geändert durch Del.-VO (EU) 2024/1681 v. 06.03.2024 (ABl. L 2024/1681)

2

LeistungserklärungArtikel 4

Leistungserklärung •Bauprodukte/Maschinen•

Ersteller:

Art. 4
2862

Hersteller •Bauprodukte/Maschinen•
(1) Ist ein Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst oder entspricht ein Bauprodukt einer Europäischen 
Technischen Bewertung, die für dieses ausgestellt wurde, so erstellt der Hersteller eine Leistungserklärung für das 
Produkt, wenn es in Verkehr gebracht wird.

(2) Ist ein Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst oder entspricht ein Bauprodukt einer Europäischen 
Technischen Bewertung, die für dieses ausgestellt wurde, so dürfen Angaben in jeglicher Form über seine Leistung in 
Bezug auf die Wesentlichen Merkmale gemäß den anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen nur zur 
Verfügung gestellt werden, wenn sie in der Leistungserklärung enthalten und spezifiziert sind, es sei denn, gemäß Artikel 5 
wurde keine Leistungserklärung erstellt.

(3) Mit der Erstellung der Leistungserklärung übernimmt der Hersteller die Verantwortung für die Konformität des 
Bauprodukts mit der erklärten Leistung. Liegen keine objektiven Hinweise auf das Gegenteil vor, so gehen die 
Mitgliedstaaten davon aus, dass die vom Hersteller erstellte Leistungserklärung genau und zuverlässig ist.

Art. 4 F
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